
1. Qualifizierte Ernährungsfachkräfte

Wer gilt als Ernährungsfachkraft und ist für die Ernährungsberatung und

-therapie qualifiziert?



Um aktuelle und wissenschaftlich gesicherte Informationen zu vermitteln, nehmen Ernährungs-

fachkräfte an Fortbildungen teil. Nur wenn Fortbildungen regelmäßig besucht werden, können

Ernährungsfachkräfte eine von Krankenkassen anerkannte Ernährungsberatung und -therapie

durchführen.  

Zusätzlich können sich Ernährungsfachkräfte durch Weiterbildungen spezialisieren wie

beispielsweise auf Diabetes mellitus oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. 

Diätassistent*innen 

Absolvent*innen der Diätetik

Oecotropholog*innen 

Ernährungswissenschaftler*innen 

Zu den qualifizierten Anbieter*innen für die 

Ernährungsberatung und -therapie gehören...

Der Begriff Ernährungsberater*in ist in

Deutschland nicht gesetzlich geschützt. 

Die Bezeichnung kann daher auch von

Anbieter*innen der Ernährungsberatung

verwendet werden, die keine fundierte

Ausbildung durchlaufen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: dge.de/fileadmin/public/doc/fb/19-04-29-KoKreis-EB-RV.pdf



2. Tätigkeitsbereiche von Ernährungsfachkräften in

der personalisierten Ernährungsberatung und -therapie

In welchen Bereichen sind qualifizierte Ernährungsfachkräfte tätig?



die Unterstützung bei der Prävention

und Therapie von Erkrankungen, 

die Vermittlung von Grundsätzen einer

gesundheitsfördernden und vollwer-

tigen Ernährung sowie 

die Erarbeitung von persönlich zuge-

schnittenen Hilfestellungen zur nach-

haltigen Verbesserung der Ernährungs-

weise und des Ernährungsverhaltens.

Zu den besonderen Kompetenzen der

Ernährungsfachkräfte zählen…

in der Ernährungsberatung und -therapie  –

selbstständig in einer eigenen Praxis,

Klinik oder Reha-Klinik 

im Bereich der Verpflegung, beispiels-

weise in Kliniken oder Seniorenzentren

in der Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung 

in Bildungseinrichtungen 

Qualifizierte Ernährungsfachkräfte sind 

in folgenden Bereichen tätig.. .



3. Leistungsangebot qualifizierter Ernährungsfach-

kräfte

Welche Leistungen bieten qualifizierte Ernährungsfachkräfte an?



Qualifizierte Ernährungsfachkräfte stellen Informationen und Tipps rund um die Ernährung, auch in

den Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitungen oder in sozialen Medien, zur Verfügung.               

Achtung! Ernährungsinformationen in den Medien werden auch von nicht-qualifizierten Personen

verbreitet. Sie sollten deshalb immer die Quellen prüfen. Weitere Informationen finden Sie auf der

Postkarte „Qualifizierte Ernährungsfachkräfte“.

in Form eines persönlichen Treffens,

telefonisch oder virtuell per Videochat 

Die Einzelberatung ist ein klientenzentriertes,

partnerschaftliches Gespräch, in dem Hilfe-

stellungen für Klient*innen unter Berücksich-

tigung individueller Kompetenzen, Bedürfnisse

und der Lebenssituation erarbeitet werden. Sie

kann stattfinden...

(„Online-Beratung“).

Qualifizierte Ernährungsfachkräfte bieten folgende Leistungen an...

Vorträgen, Workshops oder Schulungen,

Lehrküchen mit praktischen Kocheinheiten,

einem Einkaufstraining im Supermarkt.

Eine Gruppenberatung wird genutzt, um

mehreren Klient*innen mit gleichen Interessen

oder Erkrankungen Wissen und Kompetenzen

zu vermitteln. Dies ist beispielsweise möglich

in…



4. Gründe für die Inanspruchnahme einer Ernährungs-

beratung oder -therapie

Wann können Sie eine Ernährungsberatung oder -therapie in Anspruch nehmen?



wenn Sie mithilfe einer vollwertigen und ausgewogenen Ernährung gesund bleiben und unter-

schiedlichen Erkrankungen vorbeugen möchten.

bei Mangel- oder Fehlernährung (z. B. Untergewicht, Übergewicht, Adipositas).

bei Erkrankungen des Stoffwechsels (z. B. Diabetes mellitus, Stoffwechselstörungen, Gicht,

Mukoviszidose).

bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (z. B. Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche

Darmerkrankungen).

bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck, Herzinsuffizienz).

bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien (z. B. Laktoseintoleranz,                                                  

Nussallergie).

bei Erkrankungen unterschiedlicher Organe  (z. B. Niere, Leber,        

bei chirurgischer Adipositastherapie.

bei Essstörungen.

Bauchspeicheldrüse).

Aus den folgenden Gründen können Sie eine 

Ernährungsberatung oder -therapie in Anspruch nehmen...



5. Der Weg zur qualifizierten Ernährungsfachkraft

Wie finden Sie eine qualifizierte Ernährungsfachkraft?



Um eine qualifizierte Ernährungsfachkraft zu finden, können Sie sich an Ihre Krankenkasse oder

Ihre*n behandelnde*n Ärzt*in wenden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Ernährungs-

fachkraft im Internet auszuwählen:

Eine Liste mit Ernährungsfachkräften für die ambulante Ernährungsberatung und -therapie in

der Region Fulda finden Sie unter folgendem Link:

hs-fulda.de/rigl-fulda/ernaehrungsfachkraefte

Weitere Ernährungsfachkräfte finden Sie u. a. auf folgenden Internetseiten:

Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e. V. (VDD): 

vdd.de/diaetassistenten/umkreissuche/

 

BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE): 

vdoe.de/beruf/vdoe-expertensuche/

So finden Sie eine qualifizierte Ernährungsfachkraft.. .



6. Finanzierung der Ernährungsberatung oder -therapie

Wie wird Ihre Ernährungsberatung oder -therapie finanziert?



Nehmen Sie Kontakt zur Ihrer Krankenkasse auf und erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten der Bezu-

schussung für eine Ernährungsberatung oder -therapie. 

Wenn Sie eine Ernährungsberatung oder -therapie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an

Ihre*n behandelnde*n Ärzt*in.

Wenn präventive Ziele verfolgt werden, kann der/die Ärzt*in im Vorfeld eine Präventionsempfehlung für

die Krankenkasse ausstellen.

Wenn therapeutische Ziele verfolgt werden, kann der/die Ärzt*in im Vorfeld eine ärztliche Notwendig-

keitsbescheinigung für die Krankenkasse ausstellen.

Wählen Sie eine qualifizierte Ernährungsfachkraft aus und nehmen Sie Kontakt zu dieser auf. Weitere

Informationen dazu finden Sie auf der Postkarte „Der Weg zur qualifizierten Ernährungsfachkraft“.

Falls Ihre Krankenkasse einen Kostenvoranschlag benötigt, bitten Sie die Ernährungsfachkraft darum und

reichen diesen bei Ihrer Krankenkasse ein. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Krankenkasse nach Ihrem

Eigenanteil.

Sind diese Schritte erfolgt, können Sie Ihre Ernährungsberatung oder -therapie in Anspruch nehmen. Den

weiteren Ablauf zur Bezahlung der Leistung erfahren Sie von Ihrer Ernährungsfachkraft.

1.

2.

3.
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5.
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So wird Ihre Ernährungsberatung oder -therapie finanziert.. .


